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Staatsnotstand und Widerstandsrecht

VOrTr allem deswegen gestellt, weil die Wider-Die positivrechtliche Gewährleistung des
Widerstandsrechts (WR) 1mM Grundgesetz (GG) standsbereitschaft der Deutschen gerade
zählt den umstrıttensten Bestimmungen der solche Übergriffe aufßerordentlich gering sel,
Notstandsgesetzgebung. Miıt einer überwälti- ENTIZECYNELTLE der Vorsitzende des auptaus-
genden Mehrheit VO  3 23854 100 Stimmen schusses lapıdar: „I fürchte NUur, dafß WIr
be1 einer Enthaltung beschlofß der Deutsche damıt viele 1DB ( Teutel eigentlich recht 11
Bundestag Maı 1968 1n dritter Lesung eine Versuchung führen, Aaus deren Folgen
die Annahme des siıebzehnten Gesetzes AA WIr s1e iıcht herausholen können, weil WIr
Erganzung des Grundgesetzes. Dieses Gesetz, ann nıcht bei ihnen seın werden.“ Nach dem

Bericht des Protokaolls wurde der Antrag desdas allgemeın als „Notstandsverfassung“ be-
zeichnet wird, brachte neben umfangreichen Abgeordneten Seebohm „Mmit überwältigender
Erganzungen un zahlreichen Änderungen des Mehrheit“ abgelehnt!. Die Zukunft wiırd er-

Wortlauts des auch eıne Erganzung des weısen, ob sıch die posthume Verwirklichung
zentralen Artikels Es fügte diesem des damaligen Antrags Hans-Christoph See-
Artikel einen vierten Absatz folgenden In- bohms durch den Deutschen Bundestag LAat-

halts hinzu: „Gegen jeden, der N unternımmt, sächlich als Aufforderung ZU Landtfriedens-
bruch auswıirken WIrd.diese Ordnung beseitigen, haben alle eut-

schen das echt ZU Widerstand, WCLN Dıie schwerwiegenden Bedenken, die SC-
ere Hılte nıcht möglich ist.“ SCH die Posıtıvierung des 1n der Form

Schon 1M Parlamentarischen Rat War die des Art. Abs auch VO  3 vielen Jurıi-
sten geltend gemacht werden, en ihrenAufnahme einer Verfassungsbestimmung 1ın

das gyefordert worden, die das echt ZU Grund VOrLr allem darin, da{fß das 1n die-
Wıderstand ausdrücklich gewährleisten sollte ser Verfassungsbestimmung eine Ausweıtung
In der Sıtzung des Hauptausschusses des erfahren hat, die dem bisherigen Verständnis
Parlamentarischen RKats tellte der Abgeord- des 1n der Staatslehre fremd WAar,. Wih-
eite Hans-Christoph Seebohm (DP) den An- rend der Antrag Seebohms 1M Parlamentarıi-
LTag, 1n das chaftende folgenden Ar- schen Rat 1Ur ein WR Verfassungsbruch

un: rechts- un! sıttenwidrigen Mißbrauch dertikel aufzunehmen: „Beı1 Verfassungsbruch
sSOWwie rechts- un sittenwidrigem Mißbrauch Staatsgewalt durch Organe des Staates vorsah,

gyewährleistet Art. Abs ın WR hneder Staatsgewalt wiırd eın anerkannt.
Offentliche Amtsträger sind 1n diesen Fällen Beschränkung für jedermann jeden, der
ZU Wi;derstand verpflichtet.“ Der Vorsitzen- 6S unternımmt, die freiheitliche demokrati-
de des Hauptausschusses des Parlamentari- sche Grundordnung beseitigen. Dıie Kritik
schen Rats, der Abgeordnete Carlo mM1 sieht 1n dieser Verfassungsbestimmung Dr
(SPD), erklärte damals Zu Antrag des Ab- radezu ine „Legitimation für Aufruhr und
geordneten eebohm „Herr Dr Seebohm, Landfriedensbruch“ un iıne „Aufforderung
ich mache autf eines aufmerksam. Dıe Gründe, ZuU Sanz legalen Bürgerkrieg“. Besorgte Ju
die S1e angeben, siınd aller Ehren wert. ber Parlamentarischer Rat. Verhandlungen desstellen S1e sıch das doch praktisch VOLT dieser Hauptausschusses. Onnn 948/49 Sıtzung VO:
Artikel würde sıch 1n praxı als Aufforderung Miıttwoch, 19 Januar 1949 S. 590 f) vgl auch
ZU! Landfriedensbruch auswirken.“ Auf die v Mangoldt, Das Bonner Grundgesetz (Berlin
Erwıderung Seebohms, habe den Antrag Art. 1 9 Erl (S 118
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rısten aAußern die Befürchtung, da{fß gerade Wer jedoch davon ausgehen würde, daß
extremistische Gruppen, die 1n Aktionen sich die Bedeutung des Art Abs darin
Polize1 ZUTr Wiıederherstellung der öftentli- erschöpfe, eiınen taktıschen chachzug der Re-
chen Ordnung 1n Zeıten des Normal- W1Ee des xjerungsmehrheit des Parlaments ZUur Be-
Ausnahmezustands Mafßnahmen ZUr Unter- schwichtigung der Notstandsgegner darzustel-
drückung der Freiheit sehen, siıch künftig für len, unterschätzt die Tragweıte, die dieser
ıhre rechtswidrigen Abwehrreaktionen autf eın Verfassungsbestimmung für ıne gesunde und

beruten könnten (sO Kleın 1n einer demokratische Bewußtseinsbildung 1mM deut-
Leserzuschrift 1n der FAZ, Nr. LZ3i 28 schen Volk auf lange Sicht zukommen kann.

Art Abs fügt sıch ruchlos und Or-Niemand WIr! bestreiten können, daß
das miıßverstanden un! mißbraucht WelI- ganisch 1n den Gesamtautbau unNnseres Grund-

1n. Bereıits bisher galt dasden kann. Wer jedoch die Anwendung des
1n außersten Fällen staatlicher Not grund- den MißRbhbrauch der Staatsgewalt 1n der deut-

sätzlich ejaht, wird einräumen mussen, daß schen Staatsrechtslehre weıthın als ungeschrie-
bener Bestandteil unNnserer Verfassung. Art. 20das W. unabhängig davon, ob 65 ungeschrie-

ben der 1n der Verfassung positivrechtlich Abs holt das Aaus dem Halbdunkel des
vorposıtıven Rechtsraums heraus un: verleihtgeregelt ISt, gleichermafßen irrtümli ange-

wendet und vorsätzlich mißbraucht werden ıhm schärfere verfassungsrechtliche Konturen.
kann. Auch die Abgeordneten des Deutschen Damıt WIFr: auch die Staatsrechtsliehre ZC-

ZWUNSCHH, sich intensiver als bisher mit derBundestags sıch darüber 1mM Jaren, da{f
Art Abs der Getahr VO  - Mißdeu- Problematik des ißbrauchs der Staatsgewalt

befassen. Art. Abs steht 1n einemtungen un! des Mißbrauchs ausSgeSetzZTt 1St.
Trotzdem haben s1e sich mit großer Mehrheit inneren Zusammenhang mit Art. Abs
tür dıe Aufnahme dieser Verfassungsbestim- Diese Bestimmung enthält das Verbot

der „legalen“ Beseitigung der in Art. 20MUNgS 1n das Grundgesetz ents!  1eden. Der
Deutsche Bundestag wollte damit den Geg- Abs 13 enthaltenen fundamentalen Ver-

fassungsgrundsätze der Demokratie undNermn< jeglicher Notstandsgesetzgebung, die
überwiegend 1m Deutschen Gewerkschaftsbund Rechtsstaatlichkeit auf dem Weg der Gesetz-
und der studentischen „außerparlamentarischen gebung. Art. Abs will NU:  - auch die rein

faktische Außerkraftsetzung der FundamenteOpposition“ konzentriert sind, nachdrücklich
zeıgen, daß die Notstandsverfassung CENTSEC- uUuNsScIer Verfassung verhindern.
SCH weitverbreiteten emotionalen Parolen Die Kritik, die Art. Abs 1m öf-
N!  cht dazu dienen soll; 1 Notstandsfall die ftentlichen Meinungskampf die Notstands-
freiheitlich-demokratische Grundordnung gesetzgebung eriIahren hat, bezeichnete die
vernichten, sondern diese vielmehr, sSOWeIit Ausdehnung des auf den „Putsch Voxn

1Ur irgendwie möglich, jeden Angriff, unten“ als ıne „Pervertierung“ dieses Rechts
selbst mit dem außersten Mittel des W  : Im Licht der Verfassungsgeschichte un!: Staats-
verteidigen. Zweitellos War der NS! des lehre erweısen sıch jedoch diese Vorwürfe als
Bundestags, dem Art. einen vierten unzutreftend. Eın Widerstandsrecht VOCI-

Absatz anzufügen, vordergründig VON politi- fassungswidrig ausgeübte Ööffentliche Gewalt
schen Erwägungen getrageNn. Es sollte dadurch anerkennen auch mehrere deutsche Länder-
der Agıtatıon der außerparlamentarischen verfassungen: Art. 147 der hessis:  en Verfas-
Opposition der Wiıind aus den Segeln N  - SUuNg VO 1946, Art. der Verfassung
inen werden. Zutreffend wurde 1n reisen der Freien Hansestadt Bremen VO: FAr
der Gewerkschaftten auch darauf hingewiesen, 1947 un! Art. 23 der Verfassung VO'  3 Berlin
daß 1mM Rahmen un den Voraussetzun- VO 1950 Dıie rühere DDR-Verfassung

VO: 1949 dehnte das 1n Art.gCH des Art. Abs erstmals auch die Be-
rechtigung des politischen Streiks verfassungs- Abs auch auf Verfassungsverletzungen AUs,
echtlich anerkannt wurde. die nıcht Von den Trägern der Staatsgewalt
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verübt wurden. Er autete: „Jeder Bürger 1st Beseitigung dieser demokratischen Grundord-
verpflichtet, 1m Sınne dieser Verfassung Nung angesehen werden können, AUuUsSs dem An-
andeln un! sS1e ihre Feinde VvVer- wendungsbereich des Art. Abs UuSs, Auch
teidigen.“ einer polizeistaatlichen Einengung der

Eın noch viel radikaleres anerkannte ede- Uun! Meinungsfreiheit kann eshalb
Art Abs icht mißbraucht werden.die französische jakobinische Verfassung VO

73 1793 Art. 35 dieser Verfassung CL - Der Ausdruck „diese Ordnung“ bezieht sıch
nach dem Zusammenhang auf die 1n Artklärte die Erhebung des Volkes und eines

jeden Teils des Volkes ZuUuU heiligsten seiner Abs bis aufgeführten etzten Fun-
Rechte und ZUr unerläßlichsten seiner Pflich- damente unserer Verfassung, die gemäfß Art.
ten für den Fall, daß die Regierung die Rech- bs. 3 auch einer Änderung durch die

des Volkes verletze. Art. 23 derselben Ver- gesetzgebenden Organe sind, nam-  A&
lich die Verfassungsentscheidung für die De-fassung dehnte das auch auf den Staats-

strel. Von Aaus un! bestimmte: „Jedes mokratie, die republikanische Staatsform, das
Individuum, das die Staatsgewalt usurpileren £föderale Prinzıp, die relevante politische Wil-
will, ol VO  3 den freien Menschen sofort pC- Jensäußerung des Volkes durch periodisch
totet werden.“ Die jakobinische Verfassung stattfindende allzemeine, geheime, freie und

gleiche Wahlen un Abstimmungen, die FEx1i-steht damit 1mM Einklang mit der Meınung
zahlreicher utoren der mittelalterlichen und einer Opposıtion, die Grundsätze der

Rechtstaatlichkeit un der Sozialstaatlichkeit.spateren Scholastik, die für „selbstver-
ständlich erlaubt“ hielten, einem Usurpator Das dart sich schließlich UUr solche
während seıines Versuchs der Machtergreifung Handlungen richten, die daraut abzielen, die-

demokratische Grundordnung „beseiti-gewaltsam widerstehen Pribilla, An
den renzen der Staatsgewalt, 1n dieser SCH Bemühungen 1m Rahmen der verfas-

sungsmäßig vorgesehenen Möglichkeiten kön-Zschr. 141 [1947/48] 414, Anm U, 419
nen eshalb nıcht Art. 20 AbsWenn Art. Abs die freiheitliche

Grundordnung uNnserer Verfassung ”a fallen, sondern NUur der außerhalb der Gren-
zen der Verfassung erfolgende Versuch, diesejeden“, 1Iso die Pervertierung der

Staatsgewalt Von ben ebenso w ıe den Ordnung sturzen.
msturz VO:  ; schützen will, erweist CI Jede Widerstandshandlung, se1 sie gewalt-
51ch aher, verfassungsgeschichtlich betrachtet, 10s der gewaltsam, aktiv der passıVv, 1St
keineswegs als ein völlig neuartıges rechtliches schließlich LUr ann rechtmäßig, „Wenn ‚-

Phänomen. dere Abhilfe nıcht möglich ıst“., Solange 1Iso
noch ine eftektive RechtsschutzmöglichkeitAuch die Fassung des 'Textes des Art
durch die Gerichte der Bundesrepublik SCAbs. 1St keineswegs unbestimmt, wıe die

Kritik verschiedentlich behauptet hat. Eın ben ist, 1St jede Widerstandshandlung
den Machtmißbrauch staatlicher Organe Caecht ZU Widerstand esteht nach Art.

Abs Nur jemand, „der unternımmlt, zulässig. Und solange einer Bedrohung des
Staates VO:  ”3 her noch mıiıt den demdiese Ordnung beseitigen“. „Unternehmen“
Staat ZUr Verfügung estehenden Mitteln be-bedeutet 1n diesem Zusammenhang, ebenso

WIıe in des geltenden Strafgesetzbuchs, gegnet werden kann, 1St eın Eingreifen ein-
zelner Staatsbürger der VO  - Gruppijerungen1Ur die Vollendung un! den echten Versuch

der Beseitigung der verfassungsrechtlichen VO  5 Staatsbürgern ausgeschlossen. Art.
Abs. gewährt eshalb weder eın „Progrom-Grundordnung der Bundesrepublık. Damıt
recht“ noch nthält eıne Aufforderungscheiden alle jene Handlungen, die noch als

stratlose Vorbereitungshandlungen ZULr irgendeiner Art VO'  3 „Lynchjustiz“.
Ungeachtet der positivrechtlichen Nor-

Originaltext bei Isatsos, Zur Begründung mierung ın Art. Abs darf VO':

des Widerstandsrechts, ın® Der Staat (1962) 160 NUur eiım Vorliegen einiger weıterer Voraus-
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SETIZUNSCN Gebrauch gemacht werden, die die Unrecht un: Verbrechen erscheint, als Mord,
Staatsethik un Staatslehre 1n jahrhunderte- Hochverrat, Nötigung, Sachbeschädigung und
langen Bemühungen erarbeitet haben Wıe Hausfriedensbruch, erscheint 1mM ıcht des
auch das Bundesverfassungsgericht ausgeführt Art Abs als gerechtfertigt, weil SA

hat, kann 65 eın 1Ur 1m konservierenden ZUr Abwehr der Bekämpfung staatlichen Un-
Sınn, als Notrecht ZUr Bewahrung un! rechts der der Verteidigung der freiheitli-
Wiederherstellung der Rechtsordnung geben chen demokratischen Grundordnung der Bun-
(Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts desrepublik geschah Hıer zeıgt sich, daß das
Bd 5’ 1376 f]) Dadurch unterscheidet sich kein normaler Rechtsbehelf 1st, sondern
das VO]  - der Revolution, die auf den DC- eın außerstes, etztes Mittel außerstes,
waltsamen msturz der bestehenden Verhält- auf keine Weıse beseitigendes at-
nısse hinzielt. Die Ausübung des steht liches oder verfassungsfeindliches Unrecht.
das oilt Sanz besonders VO aktıven Wider- Dıe ıberale Staatsrechtslehre des und
stand dem Gebot der Güterabwä- beginnenden Jahrhunderts Z1Ng, w1ıe der
ZuN$ un!: der Verhältnismäßigkeit der Miıttel. bekannte Staatsrechtslehrer Georg Jellinek,

davon AUS, da{ß die Menschheit ıne Höhe derWiıe Pribilla (S. 422) und Weinkauft
Cr das Widerstandsrecht, Karlsruhe 1956; Entwicklung erreicht habe, die e5s5 undenkbar

übereinstımmend ausführen, dart ULr erscheinen lasse, da{fß der Staat selber ZUr

soviel Gewalrt angewendet werden, als durch Quelle un! ZU Zentrum des Unrechts WOEI-

den erstrebten Zweck, die Abwendung des den könne. Sıe lehnte En daher ab, sıch mit der
Staatsnotstands, ertorderlich ISt. Die mögli- Problematik des als einer notwendigen
chen Folgen der Widerstandstat, insbesondere Reaktion außerstes staatliches Unrecht
für die Unbeteiligten, mussen ZU vorausseh- überhaupt auseinanderzusetzen. Im Gegen-
baren Erfolg 1n einem vertretbaren Verhält- Satz Aazu ruht das Grundgesetz auf der Über-
nN1s stehen. Und schließlich wiıird für die Aus- ZCUSUNS, da{fß die Staatsgewalt einer dauern-
übung des aktıven Wiıderstands allgemeın 5C- den Perversionsgefahr AauUSSESCTZT ist. Nur dar-
ordert, daß ıne einigermaßen vernünftig A2US 1St dıie starke rechtliche Absicherung des
begründete Sıcherheit arüber bestehen mußß, für BahN freiheitliche Demokratie konstitu-
daß der aktive Wıderstand Erfolg haben und tıven Prinzıps der Gewaltenteilung un!: der
die Sache ZU Besseren wenden bann Daraus Gewährleistung der persönlichen Grund- und
ergıibt sıch zwingend, dafß die Entscheidung Freiheitsrechte erklärbar. In der realistischen
ber die Ausübung des aktıven Wiıderstands, Überzeugung, da{ß die freiheitliche emokra-
der immer eın Wagnıs bleiben wiırd und - tische Grundordnung nıcht 1Ur durch den
tige Männer fordert, nach einem Wort Prı- Machtmißbrauch staatlıcher Amtsträger, SOMN-

billas S 422) „nıicht dem kleinen Manne - dern auch durch subversive un zerstörerische
stehen kann, dem sowohl der Überblick ber Kräfte un Gruppierungen VO  3 bese1-
die wirkliche Lage un! die möglichen Mittel“ tıgt werden kann, dehnt Art. Abs
als auch die notwendigen Beziehungen Or- das auch die Revolution VO'  ; -

ganısationen un Gruppierungen des Wıider- ten AUuUs,

stands fehlen. Man wırd mit Weinkauft die praktischeDie Schwere der Problematik des Bedeutung einer positiv-rechtlichen Verbür-
zeıgt sıch 1n der Tatsache, daß sıch das

Suns des 1n einer rechtsstaatlichen Ver-
rechtsdogmatisch nıcht als bloße Ermäch- fassung nıcht überbewerten dürfen Sıe kann

t1gung, sondern ebenso WwI1e das private Not- 1mM konkreten Fall möglicherweise sehr be-wehrrecht als Rechtfertigungsnorm dar-
SreNZT se1n. Es geht 1n Art Abs nıcht 1

tellt3 Was normalen Verhältnissen als erster Linie darum, eiıne fein sauberlich AUuUS-

Schneider, Wi;iderstandsrecht un Rechts- gearbeitete Theorie darüber aufzustellen, -
ter welchen Bedingungen, MIi1t welchen Me-S'  9 1n ° Archiv des öffentlichen Rechts 89 (1964)

16 thoden un Mitteln 1n unNnserem Ochtechn1-
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sierten Staatswesen einem Staatsstreich der Der tiefste 1Nn der erschlie{ßt sıch erst

dann, wWenn als unerläßlicher Bestandteil dereiner Revolution begegnet werden kann. Die
Lehrbücher des Staatsrechts und die Kom- freiheitlichen Staatsgesinnung aufgefalst wird
entiare ZU Grundgesetz können 1Ur die un 1mM wachen Bewufßtsein des Volkes als
allgemeinen rechtlichen Prinzıpijen darlegen, selbstverständliches echt ebt Das erfüllt
die die Anwendung des rechtfertigen. seinen weck vollkommensten, WenNnn on  A

Die Entscheidung darüber, ob 1n einem kon- den Eıintritt des Ernsttalls für seine Anwen-
kreten Fall tatsächlich Wiıderstand geleistet dung überhaupt verhindert (M Pribilla, der
werden soll un darf, kann jeweils Nur nach 1nnn des Widerstandsrechts, 1n dieser Zschr. 145
Abwägung saämtlıcher Gesichtspunkte, die für des Widerstandsrechts, 1n dieser Zschr. 145
und eine Anwendung des sprechen, [1949/50] 386)
AusSs der einzelnen Sıtuation heraus getroffen Es 1st daher begrüßen, daß der eut-
werden. 7 den vordringlichen Aufgaben der sche Bundestag das Anliegen des Antrags, den
Staatsrechtslehre wird gehören, den Aus- Hans-Christoph Seebohm bereits 1mM Parla-
nahmecharakter dieses Rechts, den auch der mentaris  en Rat gestellt hat, aufgegriffen
Bundesgerichtshof 1n wWwe1l Entscheidungen ba- un den Abs des Art 1n das e1n-
sonders betont hat, klar herauszustellen4. Es gefügt hat Diese Verfassungsbestimmung
ware  E verhängnisvoll, wWenNnn Art. Abs wird sich, W1e INa  - en darf, für die Festi-
in der öffentlichen Meınung dahingehend VeOeI- Suns eines wachen un!: freiheitlichen Staats-
standen würde, durch diese Verfassungsbe- bewußfßtseins 1n der Bundesrepublik SCHCNS-
stimmung colle das W.  $ das nach WI1e VOT das reich auswirken. Die Gefahr des Mißbrauchs
iußerste Mittel ZUr Verteidigung unNnseTrer frei- dieser Bestimmung 1St zweiıftellos gegeben. S16
heitlich-demokratischen Verfassung darstellt, sollte jedoch nıcht srofß eingeschätzt WOCI-

gewissermafßen 1n kleine Münze umgeschmol- den Bereıts 1m Jahr 1948 hat dazu Max Pri-
ZC1 werden. bıilla in seinen noch heute unverändert yülti-

SCH Ausführungen ber das geschrieben
Vgl Urt. des Bundesgerichtshofs GF 14 (An den renzen der Staatsgewalt,

„Die große Mehrheit der Deutschen 1St nach1961 1n * Neue Jur. Wochenschr.
1962, 195 r mi1t krit. Anm Arndt, a.2.0 Denkart un Erziehung veranlagt, daß bei
430 fi 9 terner Urt. Bundesgerichtshofs Y ıhnen eıne übermäfßige Beanspruchung des

Widerstandsrechts nıcht befürchten iIsSt.  «1953 StR 212/52 1n : Neue Jur. Wochenschr.
1953, 1639 Joseph Listl! SJ

Katholiken, Kıirche, Staat in der DDR

Wenn die Katholiken der 10zese MeißenAm Aprıl 196/ es eintausend Jahre
her, da{fß die Bischofssynode VO  : avenna in den ersten Septembertagen dieses Jahres 1n

der Hofkirche Dresden ıhr Millenniumter Orsitz Papst Johannes’ XIII. den Vor-
schlag Kaiser ÖOttos aufgegriffen hat, 1mM fejerlich begehen, wird iıhnen bewußt se1in,
Raum zwischen lbe un!: der ıne ordent- daß iıhr Bıstum nıcht 1U be1 seiner Gründung
iıche kırchliche Jurisdiktion aufzubauen. S0 1n den Begınn des zehnten Jahrhunderts
wurde das Erzbistum Magdeburg gegründet, eroberten cJawis  en Gebieten der Ost-
dessen Bischof albert 1mM Jahr 968 reı wel- SreNZE des Reiches eine Sonderstellung
tere Bıschöte weihte: BOoso VO  - Merseburg, den deutschen Bıstümern einnahm. 7Ziemlich
Hugo VO'  3 Zeıtz und Burchard VO  e Meißen. > stiımmen die renzen der vier Bistü-
In der Reformationszeit untergegangen, WUuTr- INner von damals MI1t denen der DD  > VO:  ;

heute übereın. Das ber 1St Grundde 1921 wen1ı1gstens e1nes der Bıstümer wI1e-
derhergestellt: Meißen. der Frage, W 1€e sıch diıe Katholiken 1n der
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